
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/12/12 88/12/0126
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.12.1988

Index

65/01 Allgemeines Pensionsrecht

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

BSVG §129;

BSVG §140 Abs1;

PG 1965 §49 Abs1;

Rechtssatz

Ansprüche auf eine Waisenpension nach dem BSVG unter Berücksichtigung der Ausgleichszulage für Halbwaisen

können nicht als zur Bestreitung des Lebensunterhaltes ausreichendes Einkommen angesehen werden.
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